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Auferordentliche Delegierten-

persammiung in Filisur.
am 27. Marz 1920, '

———

Zur nochmaligen Besprechung der Gehaltsfrage, ganz be-
sonders zur Besprechung der von dem Kleinen Rat angeregten
Differenzierung der kantonalen Beitrige, veranstaltete der Vor-
stand eine auBerordentliche Delegiertenversammlung in Filisur
am 27. Marz d. J. Zum bessern Verstéindnis der dort stattge-
fundenen Verhandlungen ist es erforderlich, einige Partien aus
dem Einladungszirkular vorauszuschicken:

>Hinsichtlich der Gehaltsfrage handelt es sich natiirlich
um die Ausfithrung der Thusner Beschliisse. Eine beziigliche Ein-
gabe des Vorstandes hatte den Erfolg, dafl Erziehungskommission
und Kleiner Rat beschlossen, unseren Forderungen in vollem
Umfange zu entsprechen, dafl sie einem beziiglichen, vom Er-
ziehungsdepartement ausgearbeiteten Gesetzesentwurf zustimmten
und diesen in empfehlendem Sinne an den GroBen Rat weiter-
leiteten. In einem Punkte jedoch weist der Kleine Rat auf eine
von unsern Vorschligen andere Lisung hin; die Hohe Behorde
regt an zu priifen, ob die kantonalen Beitridge an die Lehrer
nicht nach der Leistungsfdhigkeit der Gemeinden ab-
gestuft werden konnten. Die Mehrleistung des Kantons an
Beitrigen an die Lehrergehalte gegeniiber dem Jahre 1917 be-
trage nach dem neuen Gesetzesentwurf 421,200 Fr. ,Das ist,“
so lesen wir in der Botschaft weiter, ,fiir den Haushalt eines
kleinen Staatswesens eine ganz gewaltige Summe, zumal in einer
Zeit, wo ein groBer Volksteil, das Hotelgewerbe und alle mit
demselben verkniipfteh Berufsarten in Handel und Gewerbe, noch
derart an den Folgen des Krieges leidet, dafl dieser Volksteil fiir
den Fiskus als Steuerquelle noch auf Jahre hinaus nicht wesent-
lich oder nur in stark reduziertem MafBe in Betracht fallen wird.



Da wir uns nicht verhehlen durften, daBl diese nur auf dem
Wege der Steuererhohung zu deckende Mehrleistung da und
dort auf Widerstand stoBen kionnte, haben wir auch eine Losung
ins Auge gefaBt, die den Kanton etwas weniger belasten wiirde,
ohne daBl die Gehilter der Lehrer gekiirzt werden miiiten. Die
Losung bestiinde darin, daBl bei Ausrichtung der kantonalen
Gehaltszulagen an die Gemeinden, je nach der okonomischen
Lage und Leistungsfihigkeit derselben, eine Differenzierung ein-
treten wiirde. Diese Losung bote den groBen Vorteil, dafi die
Leistungen des Kantons gegeniiber gut situierten Gemeinden
im Vergleich zu den bisherigen Gehaltszulagen nicht erhoht
werden miifiten, dafiir aber den finanziell schlecht gestellten
Gemeinden eine um so groBere Zuwendung verabfolgt werden
konnte. Die Mehrbelastung des Kantons lieBe sich auf diese
Art viel besser seiner gegenwirtigen Finanzlage anpassen. Statt
der Fr. 421,200.— wie oben, wiirde dann etwa eine Mehrleistung
von Fr. 300,000.— in Aussicht zu nehmen sein.

Sollte Thre H. Behorde der Ansicht sein, daB eine solche
Losung beim Volke eine giinstigere Aufnahme finden wirde
als die von uns vorgeschlagene, so haben wir vom Standpunkt
des kantonalen Haushaltes aus alle Veranlassung, uns derselben
anzuschieBen. Es wire in diesem Falle der Art. 2 des Entwurfes
einfach durch etwa folgende Fassung zu ersetzen:

Art. 2.

Der Kanton entrichtet den Gemeinden mit Einschluf des
Bundesbeitrages fiir jede Lehrstelle Grundzulagen, die je nach
der tokonomischen Lage und Leistungsfihigkeit der Gemeinden
Fr. 600 bis 1500 betragen. :

Dazu kommen Alterszulagen ete. (Festsetzung wie im Entwurf).

In dhnlicher Weise wire Artikel 4 fir die Sekundarlehrer
abzuindern, und endlich miiBte unter den allgemeinen Bestim-
mungen noch ein Artikel aufgenommen werden, der dem Kleinen
Rate die Kompetenz giibe, die Differenzierung der Gemeinden
bei der Verteilung der (Gehaltszulagen vorzunehmen. S

Wir wiederholen, dafl die Lehrer_schaf‘f auf diese Art keiner-
lei Nachteile erfahren wiirde. Es ist eine Sache des bloBen Er-
messens, fiir welche der beiden Losungen die Zustimmung des
~ Volkes eher erhiltlich sein wird.“
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Herr Regierungsrat Walser, als Vorsteher des Erziehungs-
departements, war so rucksmhtsvoﬂ dem Vorstand vor dem
Zusammentritt des GroBen Rates von dieser Anregung Kennt-
nis zu geben, wie auch davon, daf die Behandlung der Gehalts-
frage moglicherweise auf den Mai verschoben werde. Der Vor-
stand hatte deshalb Gelegenheit, in beiden Rlchtungen Stellung
zu nehmen. Er behandelte beide Fragen in einer am 17. vorigen
Monats abgehaltenen Sitzung. Wir gelangten dabei zu der Uber-
zeugung, daB eine Ab#énderung unserer Thusner-Antrige im
Sinne der kleinritlichen Anregung eine ernstliche Gefahrdung
der Vorlage bedeute, in dem unseres Erachtens die grofie
Mehrheit des Volkes einer derartigen Abstufung der kantonalen
Beitrige niemals beistimmte.

Eine ganze Reihe groBerer " und fortschrittlich gesinnter Ge-
meinden miifiten einer Kategorie zugeteilt werden, die weniger
erhielte, als der Lehrerverein fiir jede Lehrstelle vorschligt;
jedenfalls konnte keine solche Gemeinde das von der Regierung
vorgesehene neue Maximum des kantonalen Beitrages erhalten.
‘Sie miiBten darin eine unbegreifliche und nicht zu rechtfertigende
Benachteiligung zu gunsten anderer (Gemeinden erblicken. Die
Benachteiligung erschiene ihnen um so groBer, als manche von
ihnen wesentlich linger Schule halten lassen als die kleinern
und #rmern Gemeinden und aus diesem Grunde eigentlich ein
Anrecht auf eine hohere Staatsunterstiitzung hétten als diese.
Dazu kommt, daB sie dem Kanton an Steuern auch ungleich
hohere Betrige zuwenden als die andern. Es ist gefihrlich, ge-
rade solchen grofiern Gemeinden vor den Kopf zu stofien; denn
sie sind es, denen wir die Annahme der letzten Gehaltsvorlage
verdanken, und die auch dieses Mal -den Ausschlag geben werden.

Ein in der angedeuteten Weise abgeéndertes Gehaltsgesetz
brichte aber auch zahlreichen Lehrern wesentliche Nachteile.
Eine Reihe von Gemeinden leisten von sich aus jetzt schon
mehr, als sie in Zukunft unter Einbezug des kantonalen Bei-
trages zu leisten verbunden wiren. Gerade diese Gemeinden
wiirden aber gewill nicht alle so eingeschidtzt und eingereiht
werden, daB sie Anspruch auf die vom Lehrerverein vorgesehenen
kantonalen Beitrige hitten; die Gemeinden selber hitten aber
keine Notigung und darum auch keine Veranlassung, den Aus-
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fall zu decken. Es gibe somit Lehrer, die eine Einbufle von
mehreren hundert Franken erlitten. Die gegenteilige in der klein-
riatliche Botschaft S. 48 im zweitletzten Abschnitt ausgesprochene
und oben- reproduzierte Annahme stimmt entschieden fiir viele
Lehrer nicht.

Der Vorstand gab dem Hohen Erziehungsdepartement diese
seine Anschauungen und seine Stellungnahme in einer schrift-
lichen Eingabe kund, indem er den Herrn Erziehungschef zu-
gleich bat, er mochte die grofirdtliche Kommission, sowie auch
die Gesamtbehdrde mit unserm Standpunkt bekannt machen
und diesen dort vertreten. Die Zeit der Behandlung tberlieflen
wir prinzipiell den Behorden, indem wir in dieser Hinsicht
verschiedener Meinung waren. Bei den einen gab die Riicksicht
auf die Gefahr einer Verwerfung bei einer Vereinigung der Ab-
stimmung tiber die Gehilter der Volksschullehrer mit derjenigen
tiber die Gehilter der kantonalen Beamten den Ausschlag, bei
den andern der Gedanke an die Unsicherheit in der Stellung
der Lehrer, die schon im Frihjahr durch die Annahme des Ge-
setzes beseitigt werden sollte. Darin fanden wir uns jedoch
wieder alle, daB es die Interessen der Lehrerschaft verlangen,
die Behandlung auf den Mai zu verschieben, sofern sich in der
groBritlichen Kommission oder im GroBen Rat die Neigung zeige,
dem Gedanken der Differenzierung zuzustimmen. Wir unter-
lieBen es deshalb auch nicht, unsern Ausfithrungen hinsichtlich
der Zeit einen beziiglichen Wunsch beizuftigen. Dabei leitete
uns lediglich die Absicht, der Lehrerschaft Gelegenseit geben
zu konnen, zu der neuen Losung beziiglich der kantonalen Bei-
triage Stellung zu nehmen, bevor sie wieder vor einer vollendeten
Tatsache stehe, die nicht mehr zu &ndern wire. )

Sie wissen, daf} die Angelegenheit dann wirklich verschoben
wurde, teils wohl aus dem Grunde, weil es an Zeit zu einer
grindlicher Behandlung fehlte, teils aber jedenfalls auch, um
die fragliche Losung erst auf Grund der Kenntnis der Anschau-
ungen der Lehrerschaft zu behandeln. Der Vorstand glaubt des-
halb, die Lehrerschaft habe allen Grund, die Verschiebung zu
billigen, um so mehr, als in der Kommission tatsdchlich ernst-
lich davon die Rede war, dafl die angeregte Differenzierung zu
empfehlen sei. Wenn uns aus Lehrerkreisen entgegengesetzte
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Kundgebungen bekannt wurden, so konnen wir diese nur auf

Unkenntnis der Sachlage zuriickfiihren. Die Konferenz Chur,

die leicht aufgeklirt werden konnte, stimmte den MaBnahmen

des Vorstandes riickhaltlos zu, richtete aber zugleich das Ge-
such an den Vorstand, er mochte zum mindesten eine auBer-
ordentliche Delegiertenversammlung einberufen zur Besprechung
des strittigen Punktes. Eine Delegiertenversammlung hatte der

Vorstand natiirlich von vorneherein ins Auge gefalit, um die

Lehrerschaft in der so wichtigen Frage selber entscheiden zu

lassen.“ )

Nach diesen orientierenden Bemerkungen gentigt es wohl,
wenn wir uns hinsichtlich der Delegiertenversammlung
selbst auf die Mitteilung des dariiber abgefaBten Protokolls be-
schrinken. Es lautet:

I. Uber die vom Kleinen Rat aufgeworfene Frage einer
Differenzierung der Gemeinden hinsichtlich der Verteilung der
kantonalen Zulagen referierte Herr Lehrer Flitsch in Valendas.
Sein SchluBantrag lautete in Ubereinstimmung mit allen in der
Diskussion gefallenen Voten auf energische Ablehnung der er-
wihnten Ab#énderungen der Thusner Beschliisse und griindete
sich in der Hauptsache auf folgende Erwigungen:

1. Bei der Differenzierung miiite eine ganze Reihe groflerer
fortschrittlich gesinnter Gemeinden einer Kategorie. zugeteilt
werden, die vom Kanton weniger erhielten als gem#fl unseren
Thusner Antrigen. Diese (GGemeinden wiirden darin eine
unbegreifliche und nicht zu rechtfertigende Benachteiligung
zu gunsten anderer Gemeinden erblicken, die in bezug auf
Schuldauer und Steuerleistungen an den Kanton weit hinter
ihnen zuriickstehen. Eine Zuriicksetzung dieser schul- und
lehrerfreundlichen Gemeinden hiefle die Gesetzesvorlage in
der Volksabstimmung ernstlich gefihrden.

. Ein in der erwidhnten Weise abgeindertes Gehaltsgesetz
brichte auch zahlreichen Lehrern wesentliche Nachteile,
indem eine Reihe von Gemeinden schon jetzt von sich aus
mehr leisten, als sie in Zukunft unter Einbezug des kantonalen
Beitrages zu zahlen pflichtig wiren. Diese Gemeinden kénnten
nicht verpflichtet werden, den Ausfall der kantonalen Zu-
lagen auf ihr Budget zu nehmen.

no
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3. Die Abstufung der Gemeinden nach ihrer finanziellen Stirke

. diirfte keine leichte Aufgabe sein; es konnte sich fragen,

ob die Gemeinden dem Kleinen Rat in dieser Beziehung
ihr volles Vertrauen schenkten.

4. Die kleinrédtliche Anregung erweckt den Eindruck, als ob
es den Behorden namentlich daran gelegen wire, durch
diese differenzielle Zuteilung der Beitrige Ersparnisse zu
gunsten des Kantons auf Kosten der Gemeinden zu erzielen.
Die Abstimmung ergab mit Einstimmigkeit — die Kon-

- ferenz Miinsterthal und Safien hatten ihre ablehnende Haltung

schriftlich mitgeteilt — die energische Abweisung des

vom Kleinen Rat angeregten Verteilungsmodus der
kantonalen Zulagen an die Lehrerbesoldungen und
strikte Festhaltung an den beziiglichen Thusner Beschliissen.

II. Die Vertreter der Konferenzen Oberengadin, Unter-
tasna-Remiis, Heinzenberg-Domleschg, Davos-Klo-
sters regten eine Wiedererwigung der Thusner Beschliisse hin-
sichtlich der Entschidigung fiir Wohnung, Holz und Licht an.
Die betreffenden Delegierten beriefen sich darauf, daB an der
Thusner Tagung nach bereits erfolgter Abreise fast aller ennet-
birgischen Kollegen diese Punkte der allgemeinen Bestimmungen
in den Thesen Zinslis ohne griindliche Uberlegung fallen ge-
lassen worden seien. Weil aber die damaligen Ansétze allgemein
sehr bescheiden gehalten und bei der gegenwirtigen Teurung
schon als ungentigend anzusehen seien, rechtfertige es sich wohl,
auf die erwahnten Punkte nochmals zuriickzukommen und sie
auf. geeignet erscheinendem Weg zu verwirklichen. — Nach ge-
walteter Diskussion, in der die materielle Berechtigung zu einer
Entschiadigung fiir Wohnung, Holz und Licht zwar voll und
ganz dargetan wurde, beschlof die Delegiertenversammlung mit
21 gegen 12 Stimmen mit Riicksicht auf den bereits vorgeschrittenen
Instanzengang der Vorlage es bei den 1'\flinjma,lforderungen von
Thusis bewenden zu lassen.

III. Eine Anregung der Kreiskonferenz Unterhalbstein
es mochten sich die Lehrer im Frithjahr angesichts der Un-
gewiBheit, ob das neue Besoldungsgesetz die Sanktion des Volkes
erhalte oder nicht, nur provisorisch anstellen lassen, um im
Herbst im Falle der Verwerfung des Gesetzes noch ifreie Hand
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zu haben, fand im Hinblick auf die zu erwartende ungiinstige
Aufnahme eines beziiglichen Beschlusses beim Volke die Zu-
stimmung der Versammlung nicht.

IV. Zwecks Beschaffung der notwendigen Barmittel zur
Deckung der sich immer mehr héufenden Vereinsauslagen wurde
auf Antrag des Vereinsvorstandes ein abermaliger Extrabeitrag
von Fr. 1.— per Aktivmitglied beschlossen.

V. Der Schweizerische Lehrerverein leitet eine Aktion ein
zu gunsten hartbedringter, notleidender gsterreichischer Lehrer-
familien. Auf begriindeten Antrag des Vorstandes wird diese
Aktion in unserem Kanton durch den interkonfessionellen Biind-
nerischen Lehrerverein iibernommen und zu diesem Zwecke
eine Kommission gewihlt, bestehend aus den Herren: Stadt-
schullehrer J. Jiger in Chur, Sekundarlehrer Fr. Battaglia in
Tiefenkastel, Sekundarlehrer Casti in Arosa, Lehrer M. Nay in
Danis und Sekundarlehrer Lorez in Celerina. —

VI. In der Umfrage regte eine Konferenz ein Resolution
betreffs kinftiger Regierungsratswahlen und der Besetzung des
Erziehungsdepartements an. — Nacheiner éingeh enden Diskussion,
worin grundsétzliche Bedenken gegen eine offizielle Stellung-
nahme der Lehrerschaft zu den Regierungsratswahlen im gegen-
wirtigen Zeitpunkt geltend gemacht wurden, verzichtete der
Vertreter der betreffenden Konferenz auf eine Abstimmung,
womit die Angelegenheit erledigt war.



	Ausserordentliche Delegiertenversammlung in Filisur : am 27. März 1920

